
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R A H M E N L E H R P L A N  

für den Ausbildungsberuf 

Papiertechnologe/Papiertechnologin 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.03.2010) 
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Teil I Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden. 
 
Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fach-
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) ab-
gestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt 
Mindestanforderungen. 
 
Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte 
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf sowie - in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern - der Abschluss der 
Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte 
Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungs-
gänge geschaffen. 
 
Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der 
Unterrichtsgestaltung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz 
unmittelbar gefördert wird, besonders berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwor-
tungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung muss Teil des 
didaktisch-methodischen Gesamtkonzepts sein. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der 
fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten 
bleibt. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Part-
ner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den 
Schülern und Schülerinnen berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. 
 
Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie 
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Berufsschule geltenden Regelungen der 
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen 
Ordnungsmitteln: 

- Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

- Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betrieb- 
 liche Ausbildung. 

 
Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 15.03.1991) hat die Berufsschule zum Ziel, 

"- eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-
maner und sozialer Art verbindet; 

- berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeits-
welt und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwi-
ckeln; 

- die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken; 

- die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln." 

 
Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 

- den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont; 

- unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln; 

- ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und 
Gesellschaft gerecht zu werden; 

- Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und 
Lebensplanung zu unterstützen; 

- im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und 
fördern; 
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- auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohun-
gen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Ver-
minderung aufzeigen. 

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und, soweit es im Rahmen des 
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel 

- Arbeit und Arbeitslosigkeit, 
- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter 

Wahrung kultureller Identität, 
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie 
- Gewährleistung der Menschenrechte 

eingehen. 
 
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese 
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, 
gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und 
sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen 
von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen 
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet 
und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 
 
Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlich-
keit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und 
öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu ent-
falten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie 
Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wert-
vorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 
 
Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben 
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit 
Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. 
Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozial-
kompetenz sind Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz. 
 
Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, plan-
mäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der 
Planung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situa-
tionen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse 
sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und 
Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit Anderen zu verstehen, auszuwerten und in 
gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fä-
higkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und 
Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 
 
Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben 
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont 
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen Anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge 
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für das Lernen in 
und aus der Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die 
Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt. 
 
Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt: 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind 
(Lernen für Handeln). 

- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder 
aber gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 

- Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, 
überprüft, gegebenenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden. 

- Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum 
Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte einbeziehen. 

- Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre 
gesellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden. 

- Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der 
Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebenspla-
nung einbeziehen. 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unter-
richtsmethoden verwirklichen. 
 
Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich 
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben 
unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Un-
terschiede beachtet und Schüler und Schülerinnen - auch benachteiligte oder besonders begab-
te - ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Pa-
piertechnologin ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur 
Papiertechnologin vom 20.04.2010 (BGBl. I S. 436) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 28.04.2005) wird durch den vorliegenden Rahmen-
lehrplan aufgehoben. 
 
Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufs-
schule wird auf der Grundlage der "Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich 
Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe" (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 
 
Papiertechnologen/Papiertechnologinnen bereiten die für die Papierherstellung benötigten 
Werkstoffe auf, betreiben und warten die Produktionsanlagen und überwachen die Qualität 
der Erzeugnisse. 
 
Die Lernfelder des Rahmenlehrplans orientieren sich an den beruflichen Arbeits- und betrieb-
lichen Geschäftsprozessen und –zielen. Sie dienen der Entwicklung beruflicher Handlungs-
kompetenz. Zur Betonung ausgewählter Sachverhalte von Sozial-, Methoden- und Kommuni-
kationskompetenz sind diese in einigen Lernfeldern ausdrücklich verankert. Sie sind zudem in 
allen anderen Lernfeldern situativ und individuell unter besonderer Berücksichtigung berufs-
typischer Ausprägungen aufzugreifen und durch Anwendung zu festigen und zu vertiefen. In 
den Lernfeldern 2, 3 und 5 wird ein Schwerpunkt auf den Erwerb grundlegender Kompeten-
zen im Kontext typischer beruflicher Handlungsabläufe gelegt. 
 
Bei der Verwendung des Begriffs Papier im Rahmenlehrplan sind jeweils auch die Produkte 
Karton und Pappe zu berücksichtigen. 
 
Die Auszubildenden nutzen aktuelle Informations- und Kommunikationssysteme und wenden 
technische Regelwerke und Bestimmungen ihres Fachbereiches an. 
 
Mathematische und naturwissenschaftliche Inhalte sowie betriebswirtschaftliche und ökologi-
sche Aspekte sind in den Lernfeldern integrativ zu vermitteln. 
 
Der Arbeitsschutz als wesentlicher Bestandteil des Berufsalltags ist immanenter Bestandteil 
des Rahmenlehrplans auch in den Lernfeldern, in denen er nicht explizit erwähnt wird. 
 
Die fremdsprachlichen Ziele und Inhalte sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 
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Teil V Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Papiertechnologe/Papiertechnologin 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Den Ausbildungsbetrieb einordnen, Primärfa-
serstoffe gewinnen und prüfen 

80   

2 Hydraulische und pneumatische Anlagenkom-
ponenten betreiben 

80   

3 Chemische Prozesse der Papiererzeugung an-
wenden 

40   

4 Erzeugnisse prüfen und anwendungsbezogen 
einsetzen 

80   

5 Produktionsabläufe mit Prozessleittechnik 
steuern 

 60  

6 Rohwasser und Primärfaserstoffe aufbereiten 
 

 80  

7 Sekundärfaserstoffe aufbereiten 
 

 80  

8 Maschinenstoff herstellen 
 

 60  

9 Blattbildungssysteme betreiben 
 

  100 

10 Pressen- und Trockenpartie betreiben 
 

  100 

11 Erzeugnisse veredeln und ausrüsten 
 

  80 

Summen: insgesamt 840 Stunden 280 280 280 
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Lernfeld 1: 

 
Den Ausbildungsbetrieb einordnen, 
Primärfaserstoffe gewinnen und prüfen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über ihren Ausbildungsbetrieb und bewer-
ten die Marktposition innerhalb der Branche. Die Schülerinnen und Schüler beschaffen sich 
Informationen über den Prozessablauf zur Erzeugung von Primärfaserstoffen und Papier. 
 
Sie wenden Verfahren zur Gewinnung von Faserstoffen an und bewerten die Auswirkungen 
auf die Fasereigenschaften sowie deren Ausbeute. Sie strukturieren einzelne Prozessschritte 
und stellen Prozessabläufe dar. Sie setzen Faserstoffe aufgrund der gewünschten Erzeugnis-
eigenschaften ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen den makroskopischen und mikroskopischen 
Aufbau der Faserroh- und Faserstoffe. Sie wählen für die Faserstoffgewinnung geeignete 
Rohstoffe aus. Die Schülerinnen und Schüler nutzen Prüfverfahren für die Ermittlung 
grundlegender Eigenschaften von Faserstoffen. Sie führen Berechnungen durch. 
 
Bei ihrer Tätigkeit beachten Sie die Vorschriften des Gesundheits- und Arbeitsschutzes. 
 
 
Inhalte: 
 
Holzvorbereitung 
Holzstofferzeugung 
Zellstofferzeugung 
Faserstoffbleiche 
technologische Schemata 
Stoffdichte, Trockengehalt 
Entwässerungskenngrößen 
Fasermikroskopie 
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Lernfeld 2: 

 
Hydraulische und pneumatische Anlagen-
komponenten betreiben 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen hydraulische oder pneumatische Anlagenkomponen-
ten für den Transport von Flüssigkeiten, Suspensionen und Gasen unter Berücksichtigung 
stofflicher und konstruktiver Faktoren ein. 
 
Sie wählen Anlagenkomponenten, insbesondere Pumpen, Rohrleitungen und Armaturen für 
verschiedene Anwendungsbereiche aus und erläutern deren Zusammenwirken. Sie führen 
Berechnungen für den Betrieb der Anlagen durch. 
 
Sie entnehmen technischen Unterlagen wesentliche Informationen und erstellen Abbildun-
gen technischer Abläufe. Sie entwerfen Schaltungen und bauen diese auf. 
 
Die Schülerinnen und Schüler warten und pflegen im Rahmen der vorbeugenden Instand-
haltung die Anlagenkomponenten und erkennen Unregelmäßigkeiten im Prozessablauf. Sie 
wenden Methoden zur systematischen Fehlereingrenzung an, analysieren Störungen, leiten 
erforderliche Maßnahmen ein und dokumentieren diese. Dazu kommunizieren sie mit den 
Verantwortlichen aus anderen Fachabteilungen und treffen Absprachen. 
 
 
Inhalte: 
 
Antriebe 
Getriebe 
Kupplungen 
Symbole, Fließbilder, Diagramme 
Lager, Schmierung 
Checklisten 
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Lernfeld 3: 

 
Chemische Prozesse der Papiererzeugung 
anwenden 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 40 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen Prozesschemikalien ein und bewerten deren Einfluss 
auf die Papiererzeugung und die Qualität der Fertigerzeugnisse. 
 
Sie erstellen Reaktionsgleichungen und übertragen diese auf Teilprozesse. Sie messen und 
bewerten physikalisch-chemische Eigenschaften von Stoffen und führen Berechnungen 
durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden organische und anorganische Werkstoffe an-
hand ihres Aufbaus und ihrer Eigenschaften. Sie halten die Regeln des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes ein. 
 
 
Inhalte: 
 
Trennverfahren 
chemische Bindungen 
Säuren, Laugen, Salze 
Redoxvorgänge 
Cellulose, Hemicellulose, Lignin 
Stärke 
Oberflächenspannung 
Oberflächenladung 
Affinität 
pH-Wert 
Viskosität 
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Lernfeld 4: 
 

 
Erzeugnisse prüfen und anwendungsbezo-
gen einsetzen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen und prüfen, ausgehend von den Hauptsortengrup-
pen und den Kundenanforderungen, die Eigenschaften von Papier. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen für unterschiedliche Druckverfahren das entspre-
chende Erzeugnis aus. Sie beurteilen die Eigenschaften von Wellpappenrohpapier und Falt-
schachtelkarton zur Herstellung von Verpackungen. Sie ermitteln Eigenschaften von Hy-
gienepapieren. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Eigenschaften ausgewählter techni-
scher Papiere und Spezialpapiere. 
 
 
Inhalte: 
 
Eigenschaftsgruppen von Papier 
Druckformen und Digitaldruck 
Rasterung 
Farbphysik 
Druckfarbe 
Mehrfarbendruck 
Prüfbedingungen 
Laborblätter 
Grund- und Festigkeitseigenschaften 
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Lernfeld 5: 

 
Produktionsabläufe mit Prozessleit-
technik steuern 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler wenden Messverfahren zur Erfassung von Parametern an 
und unterscheiden Prinzipien der Signalverarbeitung. 
 
Sie analysieren Komponenten von Regelkreisen und wenden Regelungen zur Herstellung 
von Papier an. Die Schülerinnen und Schüler steuern und regeln den Prozess und nutzen 
technologische Fließbilder. Sie stellen Regelkreise zeichnerisch dar und verwenden auch 
englische Fachbegriffe. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Einsatz verschiedener Reglertypen in Be-
zug auf die Regelgröße und Regelgüte. Sie verändern Reglereinstellungen und werten die 
Ergebnisse aus. Sie kombinieren die einzelnen Komponenten der Regelkreise. 
 
 
Inhalte: 
 
elektrotechnische Grundgesetze 
elektrische Antriebe 
System der Kennbuchstaben 
Signalfluss, Signalverarbeitung 
Einheitssignale 
Messeinrichtungen 
Verstärkungsfaktor 
Nachstellzeit 
Stelleinrichtungen 
Prozess- und Qualitätsleitsystem 
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Lernfeld 6: 

 
Rohwasser und Primärfaserstoffe auf-
bereiten 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten Rohwasser und Primärfaserstoffe auf und prüfen 
Stoff- und Papiereigenschaften. 
 
Sie stellen Zusammenhänge zwischen Wasserqualität und Erzeugnisqualität her. Sie sus-
pendieren und entstippen Primärfaserstoffe und beeinflussen Produkteigenschaften durch 
Mahlung. 
 
Sie beurteilen den Einfluss stofflicher und maschinentechnischer Faktoren auf Qualität und 
Energieeinsatz. Die Schülerinnen und Schüler wenden Prüfverfahren zur Ermittlung spe-
zieller Eigenschaften von Faserstoffen und Fertigprodukten an. Sie führen Berechnungen 
durch und dokumentieren die Ergebnisse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler treffen Absprachen zur Organisation des Produktionsablaufs 
sowie der qualitativen und quantitativen Anforderungen. Zum Betreiben der Aufbereitungs-
anlagen und der Regelung der Mahlanlagen setzen die Schülerinnen und Schüler Prozess-
leitsysteme ein und nutzen diese zur systematischen Qualitätssicherung. 
 
 
Inhalte: 
 
Frischwasser 
Wasserhärte 
mechanische und chemische Wasseraufbereitung 
Stofflöser 
Entstipper 
Mahlaggregate 
Entwässerungskenngrößen 
Labormahlung 
Faserfraktionierung 
mehrlagige Laborblätter 
allgemeine physikalische Eigenschaften 
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Lernfeld 7: 

 
Sekundärfaserstoffe aufbereiten 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten Sekundärfaserstoffe auf und prüfen Stoff- und Pa-
piereigenschaften. 
 
Sie klassifizieren Altpapiersorten hinsichtlich ihrer Eignung für die geforderte Produktqua-
lität. Sie beurteilen den Einfluss der maschinentechnischen Faktoren und Prozessparameter 
auf die Qualität und den Energieeinsatz. Sie bereiten Reststoffe für eine Verwertung auf 
oder entsorgen sie entsprechend geltender Vorschriften. 
 
Sie bereiten Proben für Papierprüfungen sowie den Einsatz der Messgeräte vor. Sie messen 
die erzeugnisspezifischen Qualitätskenngrößen, führen Berechnungen durch und werten 
die Ergebnisse aus. Sie dokumentieren und archivieren die Resultate auch unter Nutzung 
informationstechnischer Systeme. Sie wenden englischsprachige Fachbegriffe an. 
 
Zum Betreiben der Aufbereitungsanlagen setzen die Schülerinnen und Schüler Prozessleit-
systeme ein. 
 
 
Inhalte: 
 
Lagerung, Transport 
Stofflöser 
Vorsortierung 
Feinsortierung und Sortierschaltungen 
Druckfarbenentfernung 
Fraktionierung 
Eindickung 
Dispergierung 
Arten und Anfallstellen von Reststoffen, Abfall 
mehrlagige Laborblätter 
Druckfarbenentfernung 
allgemeine physikalische Eigenschaften 
Bedruckbarkeitseigenschaften 
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Lernfeld 8: 

 
Maschinenstoff herstellen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Maschinenstoff durch Mischung aus Faserstoffen und 
Hilfsstoffen her und prüfen Stoff- und Papiereigenschaften. 
 
Sie wählen Hilfsstoffe ausgehend von den zu erreichenden Erzeugniseigenschaften und 
ihren spezifischen Wirkungen aus. Sie berücksichtigen Qualität und Kosten. Sie führen der 
Papiermaschine den Maschinenstoff über den Konstanten Teil zu und steuern die Prozess-
parameter. Sie berechnen Stoffströme und Mischungsverhältnisse. Zum Betreiben der Auf-
bereitungsanlagen setzen die Schülerinnen und Schüler Prozessleitsysteme ein. 
 
Sie halten die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Bestimmungen des Arbeitsschutzes 
ein. 
 
 
Inhalte: 
 
Massefärbung, Nuancierung 
Verdünnung 
Sortierung, Sortierschaltungen 
Entlüftung 
Siebwasser 1 – Kreislauf 
mehrlagige Laborblätter 
allgemeine physikalische Eigenschaften 
Bedruckbarkeitseigenschaften 
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Lernfeld 9: 

 
Blattbildungssysteme betreiben 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen erzeugnisspezifisch Stoffaufläufe und Blattbildungssyste-
me ein, prüfen Stoffeigenschaften und beurteilen die Blattbildungsqualität. 
 
Sie steuern die Blattbildung und Entwässerung durch Nutzung der Einstellmöglichkeiten des 
Stoffauflaufes und der Entwässerungselemente. Die Schülerinnen und Schüler erreichen eine 
produktspezifische Formation sowie weitere Erzeugniseigenschaften, die im Bereich der Sieb-
partie beeinflussbar sind. Sie erreichen die geplante Produktionsleistung unter Berücksichtigung 
eines energetisch günstigen und umweltverträglichen Prozessablaufes, insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt des Wassereinsatzes, der Kreislaufschließung und der Abwasserbehandlung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler treffen Absprachen mit dem Personal der Stoffaufbereitung be-
züglich des zeitlichen Produktionsablaufs und der qualitativen Anforderungen. 
 
Sie analysieren Aufbau und Funktion der Bauelemente einer Siebpartie. Bei Qualitätsabwei-
chungen begründen sie Vorschläge zu deren Beseitigung hinsichtlich stofflicher oder maschi-
nentechnischer Veränderungen. Zum Betreiben der Siebpartie setzen die Schülerinnen und 
Schüler Prozessleitsysteme ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen im Labor Papiere nach Kundenwünschen her und führen 
Prüfungen an den Fertigprodukten durch. Sie übertragen Laborergebnisse auf die Verhältnisse 
im Produktionsprozess. Sie führen Berechnungen durch und dokumentieren die Resultate auch 
unter Nutzung informationstechnischer Systeme. 

 
 
Inhalte: 
 
Verteilersystem 
Ein- und Mehrlagenblattbildungssysteme 
Längs- und Querprofile 
Wasserführung 
Retention und Beschickungsfaktor 
Nasssieb 
Egoutteur 
Bauelemente, die nicht zur Blattbildung und Entwässerung beitragen 
Vakuumsystem 
prozessbedingte Wasserinhaltsstoffe 
Wasserkreisläufe 
Abwasserreinigungsverfahren 
Prozessfließbilder 
optische Eigenschaften 
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Lernfeld 10: 

 
Pressen- und Trockenpartie betreiben 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 
 

 
Ziel:  
 
Die Schülerinnen und Schüler entwässern Papierbahnen mechanisch durch Pressen sowie ther-
misch durch Trocknen und rollen diese auf. Sie prüfen Papiereigenschaften und beurteilen die 
Qualität. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen die Erzeugniseigenschaften nach Kundenanforderungen 
sicher. Sie betreiben die Anlagen unter Berücksichtigung eines energetisch sowie wirtschaftlich 
effizienten Prozessablaufes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Aufbau und Funktion der Bauelemente von Pressen- 
und Trockenpartien und setzen diese produktbezogen ein. Zum Betreiben der Anlagen setzen 
sie Prozessleitsysteme ein. Dabei bewerten sie die an der laufenden Papierbahn gemessenen 
Qualitätseigenschaften und leiten entsprechende Veränderungen im Prozessablauf ein. 
Die Schülerinnen und Schüler kommunizieren mit den Verantwortlichen anderer Bereiche be-
züglich des zeitlichen Ablaufs sowie bei Unregelmäßigkeiten und Störungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen im Labor die Qualitätsparameter der Fertigprodukte. Sie 
übertragen Laborergebnisse auf die Verhältnisse im Produktionsprozess. Sie führen Berechnun-
gen durch und dokumentieren die Resultate auch unter Nutzung informationstechnischer Sys-
teme. 
 
Sie halten die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Bestimmungen des Arbeitsschutzes ein. 
 
 
Inhalte: 
 
Walzenarten 
Pressentypen 
Pressenanordnung 
Pressenkonzepte 
Bespannung, Bahnstabilisierung 
Trockenzylinder 
Trockenpartiekonzepte 
Tissue-Maschine 
Antriebe 
Dampf- und Kondensatsystem 
Luftführung und Wärmerückgewinnung 
Sondereinrichtungen 
Sensoren und Messrahmen 
statistische Qualitätskontrolle 
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Lernfeld 11: 

 
Erzeugnisse veredeln und ausrüsten 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Ziel: 
 
Die Schülerinnen und Schüler verbessern Bedruckbarkeitseigenschaften sowie optische 
Eigenschaften und rüsten die Erzeugnisse aus. 
 
Sie bereiten die Auftragsmassen nach Rezepturen vor und setzen diese in Online- und Off-
line-Aggregaten ein. Sie wenden Einrichtungen zur Erzeugung von Glätte und Glanz an. 
Sie stellen Prozessparameter unter Verwendung von Prozessleitsystemen ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verarbeiten maschinenbreite Rollen zu gewünschten Rollen- 
oder Blattformaten und machen die Endprodukte versandfertig. Sie führen die Endprüfun-
gen am Fertigprodukt durch. Sie nehmen Abstimmungen mit dem Personal der Papierma-
schine vor. 
 
Zur Veredelung und Ausrüstung führen sie Berechnungen durch. Sie halten die Unfallver-
hütungsvorschriften sowie die Bestimmungen des Arbeitsschutzes an den Veredelungs- und 
Ausrüstungsmaschinen ein. 

 
 
Inhalte: 
 
Stärkeauftrag, Oberflächenleimung, Pigmentauftrag 
Strichauftrag 
Strichtrocknung 
Strichfehler 
Glättzylinder, Glättwerke, Kalander 
Grundeigenschaften 
Festigkeitseigenschaften 
physikalische Eigenschaften 
Verpacken, Lagern, Transportieren 
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Liste der Entsprechungen 

zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 
und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

 
im Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin 

 
 
 
Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwischen den 
Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. 
 
Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre Kompeten-
zen an den beiden Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwerben. Hierfür existie-
ren unterschiedliche rechtliche Vorschriften: 
 
• Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kultusminis-

terkonferenz. 
 
• Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans, 

der Bestandteil der Ausbildungsordnung ist. 
 
Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusministerkonfe-
renz gemeinsam entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung ("Gemeinsames Ergebnisprotokoll") 
von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen und Ausbildern in ständi-
ger Abstimmung zueinander erstellt. 
 
In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans den 
Positionen des Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und sachliche Ab-
stimmung deutlich wird. Sie kann somit ein Hilfsmittel sein, um die Kooperation der Lernorte 
vor Ort zu verbessern und zu intensivieren. 
 


































